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Die Frauenquote für Aufsichtsräte 
greift. Sie ist aber nur für sehr weni-
ge Unternehmen verpflichtend. Und 
sie sorgt nicht für einen grundsätz-
lichen Kulturwandel. „Die Mehrzahl 
der Unternehmen, die die Quote be-
reits erfüllen müssen, stellt nur so 
viele weibliche Aufsichtsratsmitglie-
der wie gesetzlich erforderlich“, er-
klärt Marion Weckes vom I.M.U. der 
Hans-Böckler-Stiftung.

Insgesamt lag der Frauen anteil 
in den Aufsichtsräten der 160 Unter-
nehmen aus den Börsenindizes Dax, 
MDax und SDax im Jahr 2018 bei 30,4 
Prozent – und damit höher als im Vor-
jahr mit 28 Prozent. Einen Beitrag dazu 
hat die sogenannte Geschlechterquo-
te geleistet, die seit 2016 gilt: Seitdem 
müssen 30 Prozent der Aufsichtsrats-
mandate an Frauen gehen, allerdings 
nur in Kapitalgesellschaften, die bör-
sennotiert und zugleich paritätisch 
mitbestimmt sind. Das betrifft aktu-
ell 107 Unternehmen. In deren Auf-
sichtsräten beträgt der Frauenanteil 
im Durchschnitt 33,2 Prozent. 

Von den 107 Firmen bleiben 22 un-
ter der 30-Prozent-Marke. Bei einem 
Teil von ihnen haben noch keine Neu- 
oder Nachwahlen des Kontrollgremi-
ums stattgefunden, sie müssen also 
demnächst nachziehen. 85 der 107 
Unternehmen weisen im Aufsichtsrat 
einen Frauenanteil entsprechend der 
Mindestquote auf. Gerade einmal 38 
haben einen höheren Frauenanteil als 
gesetzlich erforderlich. In einem Kon-

gender

Aufsichtsräte: Die Quote greift
Der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen ist gestiegen. Das ist der 
Geschlechterquote zu verdanken. Allerdings müsste sie für viel mehr Firmen gelten.

trollgremium sitzen genau-
so viele Frauen wie Män-
ner, in einem weiteren sind 
die Frauen in der Überzahl.

„Ein ‚kleines‘ Quoten-
gesetz, das nur 107 Unter-
nehmen verpflichtet und 
zudem nur für den Auf-
sichtsrat gilt, produziert 
noch keinen Kulturwan-
del“, lautet das Fazit der 
I.M.U.-Expertin. Sie plädiert 
dafür, die Regelung auf alle 
großen Kapitalgesellschaf-
ten im Sinne des Handels-
gesetzbuchs mit mehr als 
250 Beschäftigten auszu-
weiten, unabhängig davon, 
ob eine Kapitalmarktorien-
tierung vorliegt. Damit wür-
den auch GmbHs mit ge-
setzlich vorgeschriebenem 
Aufsichtsrat ihren Beitrag 
zur Geschlechtergleichstel-
lung leisten. Geschlechter-
gerechtigkeit sei schließlich 
eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe, so Weckes. 
Insgesamt würde die Ge-
schlechterquote dann für 
etwa 2250 Unternehmen 
gelten.<
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Dax und Quote
So hoch ist der Frauenanteil im Aufsichtsrat von...

vom FüPoG erfasste Dax-30-Unternehmen, Stichtag 31. 12. 18  
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